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Norm

AngG §26 II2

Rechtssatz

Auch wenn der Dienstnehmer mit der Austrittserklärung zögert, weil er sich vorerst versichern will, daß er einen

anderen Arbeitsplatz 4ndet, geht das Austrittsrecht verloren, bringt er doch durch die weitere Aufrechterhaltung des

Dienstverhältnisses ungeachtet von bestehenden Austrittsgründen zum Ausdruck, daß ihm ein weiterer Verbleib im

Unternehmen zumindest für die Dauer der Kündigungsfrist nicht unzumutbar ist.
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